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Presseerklärung

"Die Verteidigung von Demjanjuk behauptet, der Strafanspruch wegen der vor dem

Münchener Schwurgericht erhobenen Vorwürfe müsse entfallen, weil die von

Demjanjuk vor 20 Jahren erlittene Haft in Israel anzurechnen sei. Das ist rechtlich

falsch. Demjanjuk hat die Untersuchungshaft in Israel wegen eines ganz anderen

Vorwurfs verbüßt, weil er - letztlich zu Unrecht - als "Iwan der Schreckliche" von

Treblinka angeklagt und erstinstanzlich auch verurteilt wurde. Seine Taten in Sobibor

waren jedoch zu keinem Zeitpunkt Gegenstand des Verfahrens in Israel.

Seine Lebenslüge, niemals in Sobibor gewesen zu sein, hat Demjanjuk vor einer

Strafe in Israel und über Jahrzehnte hin vor einer Anklage wegen seiner Taten in

Sobibor gerettet. In dem Verfahren vor dem Münchener Schwurgericht hat sich

Demjanjuk endlich seiner Verantwortung für die Beteiligung am Mord der

Angehörigen der Nebenkläger in Sobibor zu stellen. Das ist ein selbstverständliches

Gebot der Gerechtigkeit. "


